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BESCHLUSS DES RATES 

vom 26. Juni 1986 

zur Ernennung der italienischen Mitglieder des Beratenden Ausschusses für die ärztliche 
Ausbildung und ihrer Stellvertreter 

(86/C 167/03) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Beschluß 75/364/EWG des Rates vom 16. Juni 1975 zur Einsetzung eines 
Beratenden Ausschusses für die ärztliche Ausbildung (x), insbesondere auf die Artikel 3 und 4, 

gestützt auf den Beschluß 82/754/EWG des Rates vom 9. November 1982 zur Ernennung der 
Mitglieder des Beratenden Ausschusses für die ärztliche Ausbildung und ihrer Stellvertreter für 
den Zeitraum vom 9. November 1982 bis 8. November 1985 (2), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Der Rat hat durch Beschluß vom 12. Mai 1986 (3) einige Mitglieder des Beratenden Ausschus
ses für die ärztliche Ausbildung und deren Stellvertreter für den Zeitraum vom 12. Mai 1986 
bis 11. Mai 1989 mit der Maßgabe ernannt, daß die übrigen Mitglieder und deren Stellvertreter 
zu einem späteren Zeitpunkt ernannt werden. 

Die italienische Regierung hat eine Kandidatenliste im Hinblick auf die Ernennung, Ersetzung 
bzw. Neubestellung der genannten Mitglieder und Stellvertreter vorgelegt — 

BESCHLIESST: 

Einziger Artikel 

Die folgenden Personen werden für die Zeit bis zum 11. Mai 1989 zu Mitgliedern und Stellver
tretern des Beratenden Ausschusses für die ärztliche Ausbildung ernannt: 

A. Sachverständige des Berufsstandes der praktizierenden Arzte 

Mitglied Stellvertreter 

Dr. Bruno Baruchello Dr. Rino Riggio 

B. Sachverständige der medizinischen Fakultäten der Universitäten 

Mitglied Stellvertreter 

Prof. Raffaello Cortesini Prof. Francesco Filadoro 

C. Sachverständige der zuständigen Behörden des Mitgliedstaates 

Mitglied Stellvertreter 

Prof. Francesco Polizzi Dr. Arturo Cornetta 

Geschehen zu Luxemburg am 26. Juni 1986. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

W. F. van EEKELEN 
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